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S A T Z UN G 
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über den Bebauungnelan der Gemeinde SPeseart für den 

Berbie "Brunnenefraßen. 

Aufgrund d* § 10 Bundeebaugenetz vom 23.60960 (BCBII 1 S. 24J) 

n Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

vom 257.955 (Gem.Si. S. 129) zowit § MI der Landen bauordnung 

für Baden-Warttemberg vom 6.4.964 (Gee. Bl. S. 19?) der 

meinderat von Spensart in eenelü Sitzung vom 9 S 968 
den fUr den Anechlußbereech "Brunnen traBe" aurge4tei.xen Leebau-

timp.plan ale Satzung beschlagen. 

Reum42her leltuagehereith 

über ein Teilgebiet von.Speeeart wird Air die GeWanne "Hohgewann" 

und "Lohfeld" am Aneohluß an die beetehende Brunnenstraße ein Be-

bauungeplan, nach Maßgabe der aIe Bentandte“ der Satzung boilie= 

genden Plänen, aufgenteilt. Die Abgrenzung den Planungegebietes 

ergibt eich aue der Kennzeichnung im Bebau geplant Die im Gewann 

"Lohfeld" einbezogenen Grundntücke nehmer bei der Um2,egang eur 

mit dem Cmnageeebereich teilt der unmittelbar In die neue Baue. 

platzeinteilung fällt. Dieeer eingegrenzte GrundntÜckebereioh 

(im Bebauungelageplan M. 1 2 1000 teilwehe grün angelegte Fläche) 

wird als I. Bauabechnitt deklariert. Auf die Erncineeßung der reetc 

lichen Flächen innerhalb den räumlich begrenzten Planungegebietee 

beeteht kein Rechteanspruch. Die Gemeinde behält @ich dein Zeitpunkt 

der weiteren Ereohließung vor. 

Jf.

§ 

Art uad Mäß ter baulichen Nutzue 

Da4 Baugebiet wird nach § 3 Bau=NVO vom 26.6.62 ale Heinea gohn-

gebiet (WR) und § 4 ale Allgemeinen Wohngebiet (wA), enteprechend 



den Eintragungen im Bebauungsplan, festgelegt. Als Maß der bau-

lichen Nutzung werden zugelassen (§ 17 Bau-NVO): 

Eingeschossige Bauweise Grundflachenzahl (GRZ) 0,3 bzw. 0,4 

(vgl. Eintragungen im Bebauungsplan) 

Für die Genchoßzahl sind die Eintragungen im Bebauungeplan maßge-

bend. 

§3 
Bauweine 

Im gesamten Gebiet dee Bebauungeplanes ist die offene Bauweise 

nach § 22 Bau-NVO vorgeschrieben. Es sind Einzelhäuner und Dop-

pelhäuser vorgesehen. 

Für die Firstrichtung sind die Angaben im Bebauungsplan maßge-

bend. 

§ 4 

GesteleaLer Gebäude 

Die Gebäuden sind mit Satteldächern zu versehen. Die Nachneigung 

wird 

für die einseechoeeigen Wohngebäuden auf 45° festgenetzt. 

Ein KIließt:Kik ist bei den eingeschossigen Wohngebäuden bis zu 

Giner Höhe von 0,80 m zulässig. Als Dachhaut ist dunkles, enge-

biertes Material zu verwenden. 

Die Sockelhöhe darf, gemessen in der Mitte des Gebäuden ab Stran-

oenhöhe, nach den Angaben in den Straßenlängen- und Querechnitten, 

das Maß 1,00 m nicht über schreiten. 

Die rückeeitlen Sockelhöhen, bezogen auf die neue Geländeplanierun-

gen, dürfen daß Maß 1,30 m freie Höhe nicht überschreiten. 

Einzel- oder Gruppengeragen dürfen nur mit Flachdach auegeführt 

werden. Vor jeder Garage int eine Fläche für eine zusätzliche Ab-

eteilmöglichkeit eines PKW vorgesehen. 



Im Allgemeinen-Wohngebiet werden enteprechend § 4 Abe° 3 Ziff, 6 Bau-Niro 

Ställe für Kleintierhaltung zugmlaesen. Nebengebäude sind nule ein-

3esehezeig eetleubt, die Traufhöhe darf Mobetone 3,50 m betragen, 

die Aueführung int mit Sattel- oder Flachdach bie 45° zugelaeeen. 

Nebengebäude müssen in einem angemessnen Größenverhältnie und 

guter Zuordnung zum Hauptgebäude etehen. 

Sovoit nicht im Bebauungeplan angegeben, dürfen die Gebäudelänge-

*eiton höchetene 15 m betragen. 

Die Außenseiten der Haupt- und. Nebengebäude eind epätestens zwei 

Jahre nach der Rohbauabnahme enteprachend den Baubeecheidbedin-

gunggn zu behandeln, zueammenhängende Bauten sind in Putzart und 

Pariton aufeinander abzustimmen. 

§5 
Außenzehn

Die Einfriedigung der Grundstücke zur Straßenseite Jet einheitlich 

zu geetaIten. Die Geeamthöhe darf 1900 m nicht übersohreiten. 

Bei Eckgrundetücken (an Straßenkreuzungen und -Einmündungen) darf 

die Geeamthöhe von 0,80 m nicht überechritten werden. Ale einheit-

liche Sockelhöhen eind Ot30 m einzuhatton. Einfriedigungen zur 

Straßenseite sind genehmigungepfliehtig. 

§ 6

Verkehrsflächen 

Ale Verkehrsflächen werden auegewieeen: 

a) Haupterschließungestraßen 

1.) A° -A-B-D- D° (6,00mFührbahnbreite und 

1,50 m beiderseitige Gehwege) 

2.) B C wie unter ';.) 

b) Wchnetraßen 

1,) D c E' (5,50 m Fahrbahnbreite und 

1,25 m beidereeitige Gehwege) 



§7 

Ausnahmen

Die gem. § 3 Abs. 3 und § 4 Abe. 3 Bau-NVO vorgesehenen Annnahmen 

können zugelassen werden. 

§8 
Inkrafttreten

Gemäß § 12 BBauG vom 23.6.1960 wird der Bebauungsplan mit der Be-

kanntmachung seiner Genehmigung rechtsverbindlich. 

9, SEPTEMBER 1 
Speseart, den e000000e00000e0000000a0000see

Der Gemeinderat 

In Vertretung: 

°°°oolloos000000000s00000m00000 Qmelba 00110 Gee ,' 

(Türgermeister) 
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